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Förderrichtlinien 
 

zum Gesetz zur Umsetzung des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms 
(Hessisches Sonderinvestitionsprogrammgesetz) und zum Gesetz über die 
Anwendung kommunalrechtlicher Vorschriften bei der Umsetzung des Hessi-
schen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes vom 9. März 2009 (GVBl. I S. 92) 
sowie zum Gesetz zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der Kommunen 
und Länder (Zukunftsinvestitionsgesetz – ZuInvG) vom 2. März 2009 (BGBl. I S. 
428) im kommunalen und kommunalersetzenden Bereich 
 
 
 
 
1. Allgemeines 
 

1.1. Vor dem Hintergrund der Finanzkrise und ihrer Folgen für die Realwirt-
schaft haben sowohl der Bund als auch das Land Hessen Konjunkturprog-
ramme verabschiedet, die zusätzliche Investitionen in die Bildungsinfrast-
ruktur der Kommunen (Schulen einschließlich beihilfeberechtigte Ersatz-
schulen) und sonstige kommunale Infrastrukturinvestitionen ermöglichen. 
Die bereitgestellten Mittel in der Größenordnung von 1.870,81 Mio. € wer-
den auf der Grundlage des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammge-
setzes sowie des Gesetzes zur Umsetzung von Zukunftsinvestitionen der 
Kommunen und Länder (Zukunftsinvestitionsgesetz – ZuInvG) den Zu-
wendungsempfängern als günstige Darlehen (Landesprogramm) und Zus-
chüsse (Bundesprogramm) sowie Kofinanzierungsdarlehen nach Maßga-
be der Vorläufigen Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Hessischen Lan-
deshaushaltsordnung zur Verfügung gestellt, soweit sich aus den nachfol-
genden Regelungen nichts anderes ergibt. 

 
1.2. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. Das 

Hessische Ministerium der Finanzen entscheidet als Bewilligungsstelle 
nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen 
Kontingente und der verfügbaren Haushaltsmittel. 

 
1.3. Auf das Schulbauprogramm entfällt der größte Teil der Fördermittel. Ein-

schließlich der Bundesmittel stehen insgesamt 1,2 Mrd. € zur Verfügung. 
 

1.3.1. Von dem Gesamtbetrag von 1,2 Mrd. € entfallen 763,98 Mio. € auf das 
Darlehensprogramm des Landes. 327,02 Mio. € stellt der Bund als Zus-
chuss bereit. Hinzu tritt aufgrund der Vorgabe des Bundesprogramms ein 
Kofinanzierungsbetrag von 109 Mio. €. Dieser wird den kommunalen 
Schulträgern als Darlehen zur Verfügung gestellt. 

 
1.3.2. Insgesamt 950 Mio. € werden nach der Schülerzahl (amtl. Statistik des 

Hessischen Statistischen Landesamtes – Stand Schuljahr 2007/2008, 
Stichtag 01.11.2007) und 200 Mio. € je zur Hälfte nach der Fläche sowie 
der Anzahl der Schulen auf die kommunalen Schulträger verteilt. Weitere 
50 Mio. € aus dem Landesprogramm sind als Darlehen für im Jahr 2008 
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beihilfeberechtigte Ersatzschulen bestimmt. Der hierfür bereit stehende 
Betrag wird im Verhältnis der Schülerzahlen auf die Träger der im Jahr 
2008 beihilfeberechtigten Ersatzschulen in Hessen verteilt. Maßgebend 
sind die Schülerzahlen der amtlichen Statistik des Hessischen Statisti-
schen Landesamtes – Stand Schuljahr 2007/2008, Stichtag 01.11.2007. 

 
1.4. Für sonstige kommunale Infrastrukturinvestitionen stehen den hessischen 

Gemeinden einschließlich der Bundesmittel 570,81 Mio. € zur Verfügung. 
Davon entfallen auf das Darlehensprogramm des Landes 436,02 Mio. €. 
Der als Zuschuss bereitgestellte Bundesmittelanteil umfasst insgesamt 
134,79 Mio. € (einschließlich des Kofinanzierungsanteils von 33,7 Mio. €). 
Auch hier wird der Kofinanzierungsanteil den Gemeinden als Darlehen zur 
Verfügung gestellt. Die Mittel insgesamt werden nach der Einwohnerzahl 
an die Städte und Gemeinden verteilt (Stand: 31.12.2007). 

 
1.5. 100 Mio. € des Bundesmittelanteils einschließlich Kofinanzierungsanteil 

sind für Krankenhäuser bestimmt. Fördermittelempfänger sind die nach 
Ziff. 3 der Krankenhausförderrichtlinie berechtigten Krankenhausträger. 

 
1.6. Darstellung der Investitionsprogramme im kommunalen Bereich 

 
    Bund  Land  Sonstige  Summe 
Schulen         
  Bundesprogramm  327,02 54,50 54,50  436,02 
  Landesprogramm    636,65 127,33  763,98 

  Zusammen  327,02 691,15 181,83  1.200,00 

           
Kommunale Krankenhäuser         
  Bundesprogramm  75,00 12,50 12,50  100,00 
  Landesprogramm         

  Zusammen  75,00 12,50 12,50  100,00 

           
Sonstige kommunale Investitionen         
  Bundesprogramm  101,09 16,85 16,85  134,79 

  Landesprogramm    363,35 72,67  436,02 

  Zusammen  101,09 380,20 89,52  570,81 

           
Gesamtübersicht         
  Bundesprogramm  503,11 83,85 83,85  670,81 
  Landesprogramm  0,00 1.000,00 200,00  1.200,00 

  Zusammen  503,11 1.083,85 283,85  1.870,81 
 
 
2. Aufteilung der Mittel für den einzelnen Fördermittelempfänger 
 

2.1. Der sich für den einzelnen kommunalen Fördermittelempfänger ergeben-
de Gesamtbetrag ist in einen Bundesmittel- und Landesmittelanteil aufge-
teilt, der dem Verhältnis dieser Mittel insgesamt zueinander entspricht. 
Über die Zuordnung der einzelnen Maßnahmen zum jeweiligen Prog-
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rammteil entscheiden die Zuwendungsempfänger eigenverantwortlich. Die 
Zuordnung hat so zu erfolgen, dass die betreffenden Maßnahmen entwe-
der aus dem Landes- oder Bundesprogramm finanziert werden (vgl. Zi. 
6.6). 

 
2.2. Mindestens 20 % der für sonstige kommunale Infrastrukturmaßnahmen 

auf die Gemeinden entfallenden Mittel sollen für Brandschutzmaßnahmen 
und/oder Sportstätten eingesetzt werden. Ausreichend ist, dass diese 
Vorgabe für die Gesamtheit der Gemeinden eines Landkreises erreicht 
wird. Hierauf wirkt der Kreisausschuss hin. 

 
 
3. Tilgung und Zinslasten 
 

3.1. Die Tilgung der Darlehen aus dem Landesprogramm übernimmt das Land 
zu 5/6, die Darlehensnehmer tragen 1/6. Die Zinslasten werden aus dem 
Kommunalen Finanzausgleich (KFA) abgegolten. Dies gilt auch für die 
Darlehen an die Ersatzschulträger. 

 
3.2. Die Tilgung der Darlehen für die Kofinanzierung der Zuschussmittel aus 

dem Bundesprogramm übernehmen das Land und die Darlehensnehmer 
je zur Hälfte. Die Zinslasten trägt der KFA. Dies gilt auch für die Darlehen 
an die Krankenhausträger. 

 
3.3. Der Zinssatz setzt sich aus einer zwischen dem Land und der LTH – Bank 

für Infrastruktur vereinbarten Marge und den Kosten der Refinanzierung 
aus einer oder mehreren in angemessener Weise ausgesuchten und zur 
Verfügung stehenden Refinanzierungsfazilität(en) zusammen. Der Zins-
satz wird von der LTH – Bank für Infrastruktur vorhabensbezogen jeweils 
bei Abruf für die Dauer von 10 Jahren verbindlich festgelegt. Die Berech-
nung der Zinsen erfolgt ab dem 1. Tag nach der Auszahlung der jeweili-
gen Darlehensmittel. 

 
3.4. Die Darlehen haben eine Laufzeit von 30 Jahren. 

 
 
4. Verwendungszweck 
 

4.1. Förderfähig sind kommunale bzw. kommunalersetzende Neubau-, Um-
bau-, Anbau-, Ausstattungs- sowie Sanierungs- und Modernisierungsvor-
haben unter Berücksichtigung energiesparender Maßnahmen in Berei-
chen von 

 
 Schulen, 
 Brandschutzvorhaben einschließlich Fahrzeuge, 
 Sportstätten (Sporthallen, Sportplätze einschließlich Funktionsgebäude, 

Hallenbäder, Freischwimmbäder), 
 Kindertageseinrichtungen, 
 Verwaltungsgebäuden, 
 Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäusern, 
 Kultureinrichtungen, 
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 bauliche Maßnahmen der sozialen Infrastruktur, 
 Straßen (Bundesprogrammmittel sind hier beschränkt auf Lärmschutz-

maßnahmen), einschließlich solcher Straßenbaumaßnahmen, für die eine 
Förderung nach dem GVFG wegen Ausschöpfung der Mittel in 2009 nicht 
möglich ist. Kostenbeiträge Dritter (einschließlich Anliegerbeiträge) sind in 
Abzug zu bringen. Werden keine Anliegerbeiträge erhoben, ist ein pau-
schaler Abzug in Höhe von 30% der Kosten vorzunehmen. Bei Straßenun-
terhaltungs- bzw. Straßeninstandsetzungsmaßnahmen und wenn keine 
baulich nutzbaren Grundstücke angrenzen, werden keine Abzüge vorge-
nommen. 

 Krankenhäusern für Maßnahmen, die im Rahmen des § 24 des Hessi-
schen Krankenhausgesetzes förderfähig sind. 

 
4.2. Anforderungen an die Energieeffizienz, die sich aus der Energieeinspar-

verordnung (EnEV) in der zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe jeweils ge-
ltenden Fassung oder dem Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetz (EE-
WärmeG) ergeben, müssen eingehalten werden. Freiwillige Maßnahmen, 
wie sie in dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) oder dem Kraft-
Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) aufgeführt sind, sind ebenfalls förder-
fähig. 

 
4.3. Sofern es bautechnisch möglich und wirtschaftlich vertretbar ist, sind bei 

energetischen Sanierungen die Anforderungen des Förderprogramms der 
KfW „ Energieeffizient sanieren – Kommunen“ einzuhalten. 

 
4.4. Nicht förderfähig sind Kosten des Grunderwerbs. 

 
4.5. Kommunalersetzend sind Maßnahmen, bei denen ein nichtkommunaler 

Träger (Dritter) ein Investitionsvorhaben durchführt, das an die Stelle einer 
kommunalen Maßnahme tritt. Antragsteller und Vertragspartner ist auch in 
diesem Fall die Gemeinde/GV, die den Förderbetrag an den Dritten wei-
terleitet. 

 
4.6. Bei Neubauten sowie großen Umbau- und Erweiterungsbauten müssen 

entsprechend den allgemeinen Regeln der Technik im Rahmen der wirt-
schaftlichen Möglichkeiten die Anlagen barrierefrei (Hess. Behinderten-
Gleichstellungsgesetz) gestaltet werden. 

 
4.7. Planungskosten, die in der Haushaltssatzung 2009 oder dem vom Ge-

meindevorstand festgestellten Entwurf der Haushaltssatzung 2009 für eine 
angemeldete Maßnahme vorgesehen sind, können mitfinanziert werden, 
wenn der Baubeginn der betreffenden Maßnahme in das Jahr 2009 vor-
gezogen wird. 

 
4.8. Pauschale für Schulen 

 
4.8.1. Für  kommunale Schulen und Ersatzschulen können aus den Landes-

programmmitteln bis zu 20% des auf den einzelnen Schulträger entfal-
lenden Gesamtförderbetrages (Landes- und Bundesmittel) pauschal für 
Maßnahmen zur Verbesserung des Lernumfeldes (IT-Infrastruktur, Aus-
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stattung von Fachräumen, Anschaffung von Einrichtungsmobiliar und 
kleinere Instandhaltungsmaßnahmen) verwendet werden. 

 
4.8.2. Ersatzschulen, deren Förderbetrag 250.000 € nicht überschreitet, kön-

nen bis zu 50.000 € pauschal für Maßnahmen zur Verbesserung des 
Lernumfeldes (IT-Infrastruktur, Ausstattung von Fachräumen, Anschaf-
fung von Einrichtungsmobiliar, kleinere Instandhaltungsmaßnahmen) 
verwenden.  

 
 
 
5. Fördervoraussetzungen und Förderzeitraum 
 

5.1. Landesprogramm 
 

5.1.1. Die Maßnahmen müssen zusätzlich sein, im Jahr 2009 begonnen wer-
den und im Jahr 2011 beendet (Inbetriebnahme) sein. 

 
5.1.2. Eine Maßnahme ist zusätzlich, wenn zum Stichtag 19. Dezember 2008 

für ihre Ausführung im Jahr 2009 in der Haushaltssatzung 2009 oder dem 
vom Gemeindevorstand oder Kreisausschuss festgestellten Entwurf der 
Haushaltssatzung 2009 keine Mittel (mit Ausnahme von Planungskosten) 
vorgesehen sind. Hat der Gemeindevorstand zum Stichtag 19. Dezember 
2008 noch keinen Entwurf für die Haushaltssatzung 2009 festgestellt, ist 
eine Maßnahme zusätzlich, wenn in dem als Anlage für die letzte bekannt 
gemachte Haushaltssatzung aufgestellten Investitionsprogramm für das 
Haushaltsjahr 2009 keine Mittel für die Ausführung der Maßnahme vor-
gesehen waren. Für Maßnahmen, die sich in funktionsfähige Abschnitte 
unterteilen lassen, gilt Entsprechendes. 

 
5.1.3. Weiterhin ist eine Maßnahme zusätzlich, wenn der Baubeginn erst für 

die Jahre 2010 und später im Haushalt vorgesehen war und nach 2009 
vorgezogen wird. 

 
5.1.4. Als Beginn der Maßnahme gilt grundsätzlich der Abschluss eines der 

Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages über 
wesentliche Teile des Vorhabens. Planung, Bodenuntersuchung und 
Grunderwerb gelten nicht als Maßnahmenbeginn. 

 
5.1.5. Das Refinanzierungsverbot, das eine Förderung ausschließt, wenn eine 

Maßnahme ohne eine vorher erteilte Förderzusage begonnen wird, gilt 
nicht. 

 
5.2. Bundesprogramm 

 
5.2.1. Die Maßnahmen müssen zusätzlich sein. Dies liegt vor, wenn die abge-

rufenen Finanzhilfen nicht zur Finanzierung eines Investitionsvorhabens 
eingesetzt werden, dessen Gesamtfinanzierung bereits durch einen be-
schlossenen und in Kraft getretenen Haushaltsplan gesichert ist. Bei 
Krankenhäusern gilt die Veröffentlichung eines Bauprogramms nach dem 
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Hessischen Krankenhausgesetz im Staatsanzeiger als gesicherte Ge-
samtfinanzierung. 

 
5.2.2. Weiterhin dürfen die Maßnahmen nicht mit anderen Bundesmitteln ge-

fördert werden, müssen spätestens bis zum 31. Dezember 2010 begon-
nen und bis zum 31. Dezember 2011 abgerechnet werden können. Nach 
dem 31. Dezember 2011 werden Mittel aus dem Bundesprogramm nicht 
mehr ausgezahlt.  

 
5.2.3. Beginn der Maßnahme ist - wie im Landesprogramm - grundsätzlich der 

Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- und Leis-
tungsvertrages. Planung, Bodenuntersuchung und Grunderwerb gelten 
nicht als Beginn des Vorhabens. 

 
5.2.4. Maßnahmen können gefördert werden, wenn sie am 27. Januar 2009 

oder später begonnen wurden. 
 

5.2.5. Soweit Maßnahmen schon vor dem 27. Januar 2009 begonnen wurden, 
aber noch nicht abgeschlossen sind, können sie gefördert werden, wenn 
es sich um selbständige Abschnitte eines laufenden Vorhabens handelt 
und die Finanzierung dieser Abschnitte bislang nicht gesichert ist. Im Jahr 
2011 können Mittel nur für Maßnahmen eingesetzt werden, die vor dem 
31. Dezember 2010 begonnen wurden und bei denen im Jahr 2011 ein 
selbständiger Abschnitt  des Investitionsvorhabens abgeschlossen wird. 

 
6. Abwicklung und Anmeldefrist 
 

6.1. Die Abwicklung wird der LTH - Bank für Infrastruktur übertragen. 
 

6.2. Die Anmeldungen für das Landesprogramm und das Bundesprogramm 
sind der  LTH - Bank für Infrastruktur bis spätestens zum 30. April 2009, 
in 2-facher Ausführung nach den nachstehenden Mustern (Anlagen) vor-
zulegen. 

 
6.3. Die Anmeldungen kommunaler Infrastrukturmaßnahmen der kreisangehö-

rigen Gemeinden (ohne Sonderstatusstädte) sind spätestens eine Woche 
vor dem 30. April 2009 beim jeweiligen Landkreis zur Weiterleitung an die  
LTH – Bank für Infrastruktur einzureichen. Kopien der Anmeldungen sind 
dem Hessischen Ministerium der Finanzen vorzulegen. 

 
6.4. Die Anmeldungen für Krankenhäuser sind bei der LTH – Bank für Infrast-

ruktur sowie in Kopie neben dem Hessischen Ministerium der Finanzen 
bei dem Hessischen Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit einzu-
reichen. 

 
6.5. Die Ersatzschulträger können bei der Auswahl der Maßnahmen ihre Ver-

bände einbinden, um auf diese Weise Darlehensmittel zu bündeln bzw. im 
Rahmen der Zweckbestimmung umzuverteilen. In diesem Fall unterrichten 
die Verbände vor Abschluss der Darlehensrahmenverträge die LTH – 
Bank für Infrastruktur unter Vorlage der Einverständniserklärungen der je-
weiligen Ersatzschulträger über die abweichenden Zuweisungsbeträge. 
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Die Anmeldung zum Förderprogramm durch den Ersatzschulträger bleibt 
davon unberührt. 

 
6.6. Förderkontingente, die nach Ablauf des letzten Stichtages durch einen 

Zuwendungsempfänger nicht belegt wurden, können bei Bedarf vom Hes-
sischen Ministerium der Finanzen unter Beteiligung der kommunalen Spit-
zenverbände anderen Zuwendungsempfängern zur Verfügung gestellt 
werden. 

 
6.7. Die kommunalen Schulträger und Gemeinden können über die Höhe des 

ihnen zustehenden Gesamtbetrages hinaus Vorhaben als Ersatzmaß-
nahmen für den Fall benennen, dass Mittel ihres Kontingents -  z.B. durch 
Kostenreduzierungen – frei werden. 

 
 
7. Antragsprüfung und Genehmigung 
 
Die LTH – Bank für Infrastruktur prüft, ob die Anmeldungen vollständig und sachge-
mäß ausgefüllt sind, fordert bei Bedarf die fehlenden Unterlagen oder Angaben bei 
den Antragstellern an, erstellt eine Liste der ordnungsgemäß beantragten Maßnah-
men (mit Bezeichnung der Maßnahmen und den beantragten Investitionskosten) und 
legt diese zusammen mit den Anmeldungen dem Ministerium der Finanzen vor. Das 
Hessische Ministerium der Finanzen entscheidet abschließend über die Aufnahme 
der beantragten Maßnahmen in das Sonderinvestitionsprogramm und unterrichtet die 
LTH – Bank für Infrastruktur  über das Ergebnis. 
 
 
8. Vertragsabwicklung 
 

8.1. Die LTH – Bank für Infrastruktur schließt einen Zuwendungsvertrag mit je-
dem Zuwendungsempfänger ab. Dieser besteht aus einem Darlehens-
rahmenvertrag zur Finanzierung der genehmigten Maßnahmen (Darle-
hensvertrag für das Landesprogramm und Darlehensvertrag für die Kofi-
nanzierung). 

 
8.2. Auch die Weitergabe der Bundeszuschüsse wird in einem Zuwendungs-

vertrag geregelt. Hierbei handelt es sich um einen Zuwendungsvertrag 
nach VV 4.3 zu § 44 LHO. 

 
 

8.3. Die Verträge müssen innerhalb einer Annahmefrist von 14 Tagen nach 
Zugang von den Zuwendungsempfängern rechtsverbindlich unterzeichnet 
an die LTH – Bank für Infrastruktur zurückgeschickt werden. Kommunen 
unterzeichnen entsprechend §§ 71 Abs. 2 HGO bzw. 45 Abs. 2 HKO.  Auf 
der Basis der abgeschlossenen Verträge können die Darlehensnehmer 
die Fördermittel für die genehmigten Maßnahmen bei der LTH – Bank für 
Infrastruktur abrufen. 

 
8.4. Für die Ersatzschulen erhält die LTH – Bank für Infrastruktur vom Land vor 

Abschluss der betreffenden Darlehensrahmenverträge eine Globalbürg-
schaft zur 100%igen Absicherung des Darlehens. 
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8.5. Das Land Hessen schließt mit den kommunalen Spitzenverbänden 

einen Vertrag zugunsten Dritter (Gemeinden/GV) ab, mit dem sich das 
Land verpflichtet, die Tilgung der Darlehen aus dem Landesprogramm zu 
5/6 sowie der Kofinanzierungsdarlehen zur Hälfte über eine Laufzeit von 
30 Jahren zu übernehmen. Die Zinsen werden aus dem KFA bereitges-
tellt. 

 
 
9. Abruf der Fördermittel 
 

9.1. Landesprogramm (Darlehen) 
 

9.1.1. Der Abruf einzelner Darlehensbeträge bis zur Ausschöpfung des maxi-
malen Förderkontingentes je Fördermittelempfänger muss der LTH zwei 
Bankarbeitstage vor den folgenden Stichtagen vorliegen: 30.04.2009 / 
31.07.2009/ 31.10.2009 und 31.12.2009. Hierbei versichert der Empfän-
ger der Fördermittel, dass der Abschluss eines der Ausführung im Sinne 
der Ziffer 5.1.4 zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages vor-
liegt. 
 

9.1.2. Die Verantwortung für den rechtzeitigen und ordnungsgemäßen Mittel-
abruf trägt der jeweilige Fördermittelempfänger. Die LTH – Bank für In-
frastruktur entscheidet über das rechtzeitige und ordnungsgemäße Vor-
liegen eines Abrufes im eigenen Ermessen. 

 
9.1.3. Als Abruf der Pauschalmittel in der genehmigten Höhe gilt die Anmel-

dung eines entsprechenden Investitionsbedarfs durch den Schulträger 
nach Abschluss des jeweiligen Darlehensrahmenvertrages mit der LTH – 
Bank für Infrastruktur. 

 
9.1.4. Mittel für angemeldete und genehmigte Maßnahmen müssen spätes-

tens bis zum 31.12.2009 bei Vorliegen der Auszahlungsvoraussetzungen 
abgerufen werden.  

 
9.1.5. Die Auszahlung rechtzeitig und ordnungsgemäß abgerufener Darle-

hensmittel erfolgt jeweils zum 15. des Monats nach dem vorangegange-
nen Abrufstichtag. 

 
9.1.6. Sofern Fördermittel (abgesehen von den Pauschalmitteln für Schulen) 

für Maßnahmen abgerufen werden, deren Gesamtfördervolumen aus 
dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes 3 Mio. € übersteigt, erfolgt 
deren Auszahlung in zwei Teilbeträgen zu je 50%. Die Auszahlung des 1. 
Teilbetrages erfolgt nach ordnungsgemäßem Abruf der Fördermittel zum 
nächstmöglichen Auszahlungstermin. Die Auszahlung des 2. Teilbetrages 
erfolgt 6 Monate nach Auszahlung des 1. Teilbetrages. Die Auszahlung 
setzt bei den unter die vorliegende Regelung fallenden Maßnahmen vor-
aus, dass der Fördermittelempfänger der LTH – Bank für Infrastruktur den 
planungsgemäßen Baufortschritt nachgewiesen hat und kann auch in 
2010 erfolgen.  
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9.2. Bundesprogramm (Zuschüsse und Kofinanzierungsdarlehen) 

 
9.2.1. Die Bundeszuschüsse können abgerufen werden, sobald sie zur antei-

ligen Begleichung erforderlicher Zahlungen benötigt werden. Der Abruf ist 
entsprechend der Ziffer 9.1.1 vorzunehmen.1 

 
9.2.2. In den Jahren 2010 und 2011 sind Abrufe von Fördermitteln aus dem 

Bundesprogramm jeweils zwei Bankarbeitstage vor dem letzten Tag des 
Quartals bei der LTH – Bank für Infrastruktur einzureichen. 

 
9.2.3. Im Jahr 2011 können Zuschussmittel des Bundes nur für Maßnahmen 

abgerufen werden, die vor dem 31. Dezember 2010 begonnen wurden 
und bei denen im Jahr 2011 ein selbständiger Abschnitt  des Investitions-
vorhabens abgeschlossen wird. Letzter Abruftermin für die Kofinanzie-
rungsdarlehen ist der 31.12.2010. 

 
9.2.4. Mit jedem Abruf versichert der Empfänger der Fördermittel, dass mit der 

genehmigten Maßnahme begonnen wurde und mindestens in entspre-
chender Höhe erforderliche Zahlungen benötigt werden, die sich aus der 
Ausführung zuzurechnender Lieferungs- und Leistungsverträge ergeben.2 

 
 
10. Berichte und Verwendungsnachweis 
 

10.1. Landesprogramm 
 

10.1.1. Es ist ein einfacher Verwendungsnachweis zu führen, dieser besteht 
aus einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis ohne Vorla-
ge von Belegen, in dem Einnahmen und Ausgaben zusammen zu stellen 
sind (Muster 5 zu § 44 LHO). 

 
10.1.2. Der einfache Verwendungsnachweis für die Landesmittel ist spätes-

tens 5 Monate nach Abschluss der Maßnahme (Inbetriebnahme) der LTH 
– Bank für Infrastruktur vorzulegen. Die LTH – Bank für Infrastruktur kann 
nach Maßgabe ihrer Refinanzierer für ausgezahlte Darlehensbeträge zu-
sätzliche sowie zu einem früheren Zeitpunkt Informationen und Verwen-
dungsnachweise anfordern. 

 
10.1.3. Für energetische Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die 

mit Fördermitteln des KfW-Programms „Energieeffizient sanieren - Kom-
munen“ refinanziert werden, müssen zusätzlich gesonderte Nachweis-
formulare nach den Vorgaben der LTH – Bank für Infrastruktur bei dieser 
eingereicht werden. 

 
10.1.4. Für die Pauschalen für Schulen (Maßnahmen zur Verbesserung des 

Lernumfeldes) genügt für den vereinfachten Nachweis, die jeweiligen 
Summen der Ausgaben für IT-Ausstattung, Ausstattung von Fachräumen, 

                                                 
1 Einzelheiten sind mit dem Bund noch klären. 
2 Einzelheiten sind mit dem Bund noch klären. 
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Anschaffung von Einrichtungsmobiliar und kleinere Instandhaltungsmaß-
nahmen darzulegen. 

 
 

10.2. Bundesprogramm 
 

10.2.1. Die Empfänger der Fördermittel übersenden der LTH – Bank für In-
frastruktur vierteljährlich Berichte mit Förderlisten laufender Projekte, die 
eine Kurzbeschreibung der einzelnen Maßnahme, Angaben über die Hö-
he des Investitionsvolumens, den kommunalbezogenen Anteil und die 
Höhe der Beteiligung des Bundes an der öffentlichen Finanzierung sowie 
den Ort mit amtlichem Gemeindeschlüssel enthalten. Als „laufend“ sind 
solche Vorhaben anzusehen, für die zum Termin der Berichtsübermittlung 
ein Zuwendungsvertrag abgeschlossen wurde, die aber nicht beendet 
sind. 

 
10.2.2. Die Förderlisten sind zum 01. des zweiten Quartalsmonats zu liefern 

(01. Februar, 01. Mai, 01. August und 01. November), wobei im ersten 
Quartal 2009 auf die Übermittlung einer Förderliste verzichtet und im 
zweiten Quartal 2009 angesichts möglicher Anlaufschwierigkeiten aus-
nahmsweise eine verlängerte Lieferung bis zum 15. Juni 2009 einge-
räumt wird.  

 
10.2.3. Die Fördermittelempfänger müssen der LTH – Bank für Infrastruktur 

unverzüglich, spätestens innerhalb von 4 Monaten nach Beendigung der 
Maßnahme den Nachweis über ihre zweckentsprechende Verwendung 
vorlegen. Der Verwendungsnachweis muss dabei mindestens die in den 
vierteljährlichen Berichten geforderten Angaben enthalten. In Einzelfällen 
kann die LTH – Bank für Infrastruktur auf Veranlassung des Landes wei-
tergehende Nachweise verlangen. 

 
10.2.4. Auf dem Bauschild und nach Fertigstellung der Maßnahme ist auf die 

Förderung nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz des Bundes und des 
Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes in geeigneter Form 
hinzuweisen. 

 
10.2.5. Darüber hinaus können sich noch weitere Mitwirkungspflichten für die 

Berichte nach den Vorgaben des Bundes ergeben. 
 
10.3. Die Prüfungsrechte des Hessischen Rechnungshofes hinsichtlich der 

bestimmungsgemäßen und wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel 
bleiben unberührt (vgl. § 91 LHO). Dies schließt eine Prüfung bei den Zu-
wendungsempfängern (Ziff. 2) durch örtliche Erhebungen und Ein-
sichtsnahme in die Bücher, Belege und Unterlagen ein. Die LTH – Bank 
für Infrastruktur nimmt dies in die Darlehensrahmenverträge mit den Dar-
lehensempfängern auf. 

 
 
11. Rückforderung 
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Bei nicht ordnungsgemäßer Verwendung der Mittel, insbesondere wenn die Maß-
nahmen den festgelegten Zweckbestimmungen nicht entsprechen, die Zusätzlichkeit 
nicht gegeben ist, mit der Maßnahme nicht rechtzeitig begonnen wurde oder eine 
längerfristige Nutzung der Investition nicht zu erwarten ist, ist der Förderbetrag zu-
rückzufordern. Dieser Anspruch ist vom Zeitpunkt seiner Entstehung an bis zur 
Rückzahlung zu verzinsen. 
 
 
12. Anwendung kommunalrechtlicher Vorschriften 
 

12.1. Nach dem Gesetz über die Anwendung kommunalrechtlicher Vorschrif-
ten bei der Umsetzung des  Hessischen Sonderinvestitionsprogrammge-
setzes (Art. 3 des Gesetzes zur Förderung von Infrastrukturinvestitionen in 
Hessen vom 9. März 2009) werden bestimmte haushaltsrechtliche Vor-
schriften durch spezielle gesetzliche Regelungen, bezogen auf das Son-
derinvestitionsprogramm, ersetzt. Sie erleichtern den Schul- und Kranken-
hausträgern und Gemeinden die zügige Umsetzung des Sonderinvestiti-
onsprogramms. Das Gesetz regelt auch, dass die Maßnahmen nicht zu 
einer Erhöhung der Schulumlage führen dürfen. 

 
12.2. Weiterhin ist Folgendes zu beachten: 

 
12.2.1. Die Kommunen haben bei ihren Entscheidungen die möglichen Folge-

kosten der Maßnahmen zu berücksichtigen. 
 

12.2.2. Die Maßnahmen können haushaltstechnisch auf Konten abgewickelt 
werden, auf denen ausschließlich Maßnahmen des Sonderinvestitions-
programms gebucht werden. Die Konten sollen entsprechend gekenn-
zeichnet werden (z.B. durch die Ziffern …99). Bei Bedarf können für ein-
zelne Maßnahmen Unterkonten eingerichtet werden. 

 
Teilfinanzhaushalt: 
 
Kreditaufnahme: 
5/6 als Sonderposten (Tilgungsleistung Land)              Konto 3641…99 
1/6 als Verbindlichkeiten (Tilgungsleistung Kommune)  Konto 4201…99 
 
Auszahlungen: 
Maßnahmen an Gebäuden                Konto 0530…99 
Anschaffung beweglicher Gegenstände               Konto 088  …99 
oder (bei Weiterleitung) 
Investitionszuschuss                                                                          Konto 0355…99 
 
Ergebnishaushalt: 
 
Ertrag 
Auflösung Sonderposten (Konto 3641…99)              Konto 5460…99 
 
Aufwand 
Abschreibung (Konto 0530…99 und Konto 088…99,             Konto 669….99 
bei Weiterleitung Konto 0355…99) 
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12.2.3. Werden die Maßnahmen nach dem Sonderinvestitionsprogramm des 

Landes von einem Eigenbetrieb der Kommune oder einer Gesellschaft 
des Privatrechts, an der die Kommune beteiligt ist, durchgeführt, darf die 
Kommune die Finanzierungsmittel als Zuschuss weiterleiten. Dabei ist zu 
bestimmen, welche Teilbeträge auf 
- Maßnahmen an Gebäuden 
- Anschaffung beweglicher Gegenstände 
entfallen. Der Zuschuss ist wie angegeben zu buchen.  

 
12.2.4. Der Eigenbetrieb bzw. die Gesellschaft kann den Zuschuss nach den 

für ihn/sie geltenden Vorschriften im Rechnungswesen ergebnisneutral 
buchen. 

 
12.2.5. In der Schuldenstatistik sind die Kreditaufnahme und die Tilgung unter 

Schlüsselnummer 54 „Schulden bei Ländern“ zu melden. Die Kreditauf-
nahme ist in voller Höhe in Spalte 4 anzugeben. Die eigene Tilgungsleis-
tung der Kommune ist in Spalte 6 einzutragen. Die Tilgungsleistung des 
Landes reduziert die Restschuld und ist in Spalte 8 anzugeben. 
Das Hessische Statistische Landesamt wird darauf in den Erläuterungen 
zur jährlichen kommunalen Schuldenerhebung hinweisen. 

 
13. Erleichterungen bei der Vergabe 
 

13.1. Um die Vergabegeschäfte nicht zu verzögern und um die Gefahr der 
Rückforderung von Geldern infolge eines Verstoßes gegen das Vergabe-
recht auszuschließen, bestehen bei Maßnahmen aus dem Landesprog-
ramm - unbeschadet der Regelungen des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB) - keine Auflagen zum Vergaberecht nach § 44 
LHO. Damit sind private Investoren im Zusammenhang mit dem Landes-
programm vom Vergaberegime der VOB/A/1 und VOL/A/1 freigestellt; öf-
fentliche Auftraggeber haben unbeschadet dessen das für sie unmittelbar 
geltende Vergaberecht in eigener Verantwortung zu beachten. Näheres ist 
im Gemeinsamen Runderlass zum Öffentlichen Auftragswesen, der in 
Kürze in der Hessischen Ausschreibungsdatenbank unter www.had.de 
und im Staatsanzeiger bekannt gegeben wird, geregelt.  

 
13.2. Bei Fördermaßnahmen aus dem Haushalt des Bundes und der Europä-

ischen Union sind die Vorgaben des Bundes zu beachten, es sei denn, in 
den Zuwendungsbedingungen ist etwas anderes vorgegeben. 

 
13.3. Bei den Baumaßnahmen, für die Zuwendungen aus dem Landesprog-

ramm gewährt werden, besteht keine Verpflichtung nach § 44 LHO zur 
Beteiligung der fachlich zuständigen technischen Verwaltung. 

Es gelten die Regelungen, die in Kürze in der Hessischen Ausschreibungs-     
datenbank unter www.had.de und im Staatsanzeiger bekannt gemacht wer-
den.  

 
14. Clearingstelle/Prüfstelle 
 

http://www.had.de/
http://www.had.de/
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Beim Hessischen Ministerium der Finanzen wird eine Clearingstelle eingerichtet. Sie 
klärt besondere Fragen, die bei der Durchführung der Konjunkturprogramme entste-
hen. Die Clearingstelle besteht aus Vertretern des Landes, der Kommunalen Spit-
zenverbände und der LTH – Bank für Infrastruktur. 
Außerdem setzt das Land eine Prüfgruppe ein, die die Einhaltung der Förderbedin-
gungen überprüft. 
 
15. Einvernehmen/Inkrafttreten 
 
Diese Richtlinien ergehen im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und für 
Sport. Sie treten mit Wirkung vom 19. Dezember 2008 in Kraft und mit Ablauf des 31. 
Dezember 2013 außer Kraft. 
 
 
Wiesbaden den 19. März 2009 
 
Hessisches Ministerium der Finanzen 
LG 0010 – IV 4 B / 43 


